
 
 
 
 

Am 27. März 2011 
 

wählen wir  
den Landtag  
in Rheinland-Pfalz. 

 
 
 

 

 

 

Gehen Sie wählen. 
Ihre Stimme zählt! 

Info-Heft in Leichter Sprache 
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Am Sonntag, dem 27. März 2011 
wählen wir den Landtag in Rheinland-Pfalz. 

 
 
Sie wollen mehr wissen:  

���� Was macht der Landtag? 

���� Wer darf wählen? 

���� Wen kann man wählen? 

���� Wie kann man wählen? 

���� Wie wählt man im Wahl-Raum? 

���� Wie wählt man mit Brief-Wahl? 

���� Welche Unterstützung gibt es  

für Menschen mit Behinderungen? 

 

 

In diesem Heft finden Sie die wichtigsten Infos dazu. 
Die Infos sind in Leichter Sprache. 
 

 

Wählen ist ein sehr wichtiges Recht. 
Es ist ein Grund-Recht. 
 

Nutzen Sie Ihr Recht: 
Wählen Sie!  
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Was ist der Landtag von Rheinland-Pfalz? 
 
 
Der Landtag ist ein Ort. 
 
 
 
Im Landtag von Rheinland-Pfalz 
sind 101 Frauen und Männer. 
 

Die einzelnen Frauen und Männer  
nennt man Landtags-Abgeordnete . 
 
Man sagt auch: Sie sind Mitglieder vom Landtag. 
 
 
Die Abgeordneten werden alle 5 Jahre gewählt. 
 
 
Die Abgeordneten vom Landtag entscheiden: 

���� Was ist für die Menschen  
in Rheinland-Pfalz wichtig. 

���� Was ist für Rheinland-Pfalz wichtig. 
 
In schwerer Sprache sagt man auch: 
Die Abgeordneten machen Politik.
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Was macht der Landtag von Rheinland-Pfalz? 
 

Der Landtag macht zum Beispiel das: 

���� Alle Abgeordneten treffen  
sich 1 Mal im Monat. 
Sie sprechen darüber: 
Was wollen die Menschen  
von Rheinland-Pfalz. 

Jeder kann zu diesen Treffen kommen.  
Und zuhören. 

���� Der Landtag wählt die Minister-Präsidentin  
oder den Minister-Präsidenten. 

���� Der Landtag prüft: 
Macht die Regierung von Rheinland-Pfalz  
ihre Arbeit richtig. 

���� Der Landtag entscheidet:  
Wie viel Geld darf Rheinland-Pfalz  
für seine Aufgaben ausgeben. 

���� Der Landtag macht Gesetze für Rheinland-Pfalz. 
 

 

Der Landtag darf zum Beispiel für diese Dinge  
Gesetze machen: 
 

���� Polizei 

���� Kinder-Gärten und Schulen
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Wer darf den Landtag  
von Rheinland-Pfalz wählen? 
 

���� Nur Erwachsene dürfen wählen: 

Die Person muss 18 Jahre alt sein.  
Oder älter. 
 

 

 

���� Die Frau muss Deutsche sein. 
Oder der Mann muss Deutscher sein. 

 

In schwerer Sprache sagt man auch: 
Die Person muss  
die deutsche Staats-Bürgerschaft haben. 
 
So erkennt man  
die deutsche Staats-Bürgerschaft  
zum Beispiel:  

•••• Am deutschen Personal-Ausweis. 

•••• Am deutschen Reise-Pass.  
 

 

���� Die Person muss in Rheinland-Pfalz wohnen. 

Sie muss seit mehr als 3 Monaten  
hier wohnen. 

 

���� 
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Wer darf den Landtag  
von Rheinland-Pfalz nicht  wählen? 
 
 

���� Bei manchen Personen  
hat ein Richter bestimmt: 

Eine Person darf nicht wählen. 
 

 

���� Bei manchen Personen  
hat ein Richter bestimmt: 

Eine Person braucht  
für alle Entscheidungen   
gesetzliche Betreuung.  
 
Zum Beispiel für  

•••• Gesundheits-Dinge und  

 

•••• Geld-Dinge und  

 

•••• Wohnungs-Dinge. 
 
 

Dann darf eine Person auch nicht wählen. 
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Wen kann man wählen? 
 

���� einzelne Frauen und Männer 
���� Parteien 

 
 
Viele Personen wollen Abgeordnete werden. 
Sie bewerben sich um das Amt im Landtag. 
 

So nennt man diese vielen Frauen und Männer: 
Bewerberinnen und Bewerber . 
 

Die meisten Bewerberinnen und Bewerber  
gehören zu einer Partei.  
 
 
Bei der Wahl macht man  
auf dem Stimm-Zettel 2 Kreuze : 
 

���� 1 Kreuz für 1 Bewerberin oder 1 Bewerber. 

���� 1 Kreuz für 1 Partei. 
 
 
Insgesamt werden 
101 Abgeordnete gewählt. 
 

Die Abgeordneten kommen  
aus ganz Rheinland-Pfalz. 
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Wie kann man wählen? 
 
Sie brauchen eine Wahl-Benachrichtigung . 

 

 

Der Brief sieht so aus: 
 

 
 
 
 
Der Brief bedeutet: 
Sie dürfen bei  
der Landtags-Wahl wählen. 

 
 
Sie bekommen den Brief bis 6. März 2011  geschickt. 
 
 
Wenn Sie keinen Brief bekommen: 
Dann gehen Sie zu Ihrer Stadt-Verwaltung. 
Oder gehen Sie zu Ihrer Gemeinde-Verwaltung. 
 

Lassen Sie prüfen: Dürfen Sie wählen? 

Das müssen Sie bis 11. März 2011  machen. 
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Was steht auf der Wahl-Benachrichtigung? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Der Wahl-Tag .  
Das ist der 27. März 2011. 

 

• Die Uhr-Zeit .  
Die Wahl beginnt um 8.00 Uhr. 
Die Wahl geht bis 18.00 Uhr.  

 

• Die Adresse von Ihrem Wahl-Raum .  
Dort wählen Sie am 27. März 2011. 

Hier steht  
eine Adresse. 

Hier steht Ihr Name  
und Ihre Adresse. 
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Auf der 2. Seite ist ein Antrag. 

 

 

Die 2. Seite sieht so aus: 

 

 

 

 

 

 

 

Dafür ist der Antrag:  
Sie wollen wählen. 
Aber Sie können am 27. März 2011  
nicht zum Wahl-Raum gehen. 

 

Dann wählen Sie Zuhause. 
 
Das nennt man Brief-Wahl . 
Dafür müssen Sie den Antrag ausfüllen. 
 
 

Wie geht Brief-Wahl? 
 

Das erklären wir in diesem Info-Heft auf Seite 15 bis 20. 
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Wie wählt man im Wahl-Raum? 
 
Sie müssen  diese 2 Dinge mitnehmen: 

• Ihre Wahl-Benachrichtigung. 

• Ihren Personal-Ausweis. 

 
 

Das müssen Sie im Wahl-Raum machen: 
 

1. Im Wahl-Raum sitzen mehrere Personen.  

Geben Sie einer Person Ihre Wahl-Benachrichtigung.  

 
 

2. Die Person gibt Ihnen 2 Dinge: 

• 1 Stimm-Zettel 

• 1 blauen Wahl-Umschlag 

 

 
3. Gehen Sie alleine oder mit einer Hilfs-Person 
      in eine leere Wahl-Kabine.  
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4. Jetzt wählen Sie. 
 

So sieht ein Stimm-Zettel aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die linke Spalte ist  

in schwarzer Schrift . 

Dort wählen Sie: 

• 1 Bewerberin. 

• Oder 1 Bewerber. 

Sie dürfen nur 1 Kreuz  
machen. 

Die rechte Spalte ist  

in blauer Schrift . 

Dort wählen Sie: 

• 1 Partei. 

 

 

Sie dürfen nur 1 Kreuz  
machen. 
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���� 

 
So wählen Sie: 
 

���� Machen Sie 1 Kreuz auf der linken Seite. 

Diese Seite ist in schwarzer Schrift . 
 

Dieses Kreuz ist für 1 Bewerberin oder 1 Bewerber. 
Damit wählen Sie 1 Person aus Ihrem Ort. 
 

���� Machen Sie 1 Kreuz auf der rechten Seite. 

Diese Seite ist in blauer Schrift . 
 

Dieses Kreuz ist für 1 Partei. 
Damit wählen Sie 1 Partei. 
 

Dieses Kreuz bestimmt: 
Welche Partei bekommt im Landtag  
wie viele Abgeordnete. 

 

 

5. Falten Sie den Stimm-Zettel. 
Stecken Sie den Stimm-Zettel  
in den blauen Wahl-Umschlag . 

 

 

6. Gehen Sie zu der Person mit der Wähler-Liste. 
Sagen Sie Ihren Namen. 
Die Person macht einen Haken neben Ihren Namen. 
Das bedeutet: Sie haben gewählt. 

 

 

7. Werfen Sie den Umschlag in die Wahl-Urne. 
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Wie wählt man mit Brief-Wahl? 
 
Sie wollen wählen. 

Aber Sie können am 27. März 2011  
nicht zum Wahl-Raum gehen. 
 
Dann wählen Sie Zuhause. 
 

Das nennt man Brief-Wahl . 
 

 

Sie wollen Brief-Wahl machen? 
 
Dann müssen Sie einen Antrag ausfüllen. 
 
In schwerer Sprache heißt der Antrag 
Wahl-Schein-Antrag . 
 

 
 
Der Antrag ist ein Teil  
Ihrer Wahl-Benachrichtigung. 
 
Es ist die 2. Seite. 
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Der Antrag sieht so aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das müssen Sie genau machen: 
 

1. Füllen Sie den Antrag aus. 
Sie dürfen sich helfen lassen. 

Hier müssen Sie  
selbst  unterschreiben. 

Bitte ausfüllen  
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2. Unterschreiben Sie den Antrag selbst . 
 
 
3. Geben Sie den Antrag persönlich  ab. 

• Das geht bei Ihrer Stadt-Verwaltung. 

• Oder bei Ihrer Gemeinde-Verwaltung. 
 

Oder  schicken Sie den Antrag mit der Post . 

• Stecken Sie den Antrag  
in einen Brief-Umschlag. 

• Denken Sie an die Briefmarke! 
 

 

Das geht auch:  
Schreiben Sie eine E-Mail  an Ihre Verwaltung. 

Schreiben Sie:  
Sie stellen einen Antrag auf Brief-Wahl. 
 

 

Das geht nicht:  
Sie können nicht bei der Verwaltung anrufen 
und den Antrag stellen. 
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Das bekommen Sie von der Verwaltung: 
 

���� 1 Stimm-Zettel 

���� 1 blauen Wahl-Umschlag  

���� 1 orange Wahl-Brief-Umschlag  

���� 1 Merk-Blatt.  
 
Darauf stehen 
Infos  
zur Brief-Wahl. 
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So wählen Sie Zuhause: 
 
1. Jetzt wählen Sie:  
 

���� Machen Sie 1 Kreuz  
auf der linken Seite. 

Diese Seite ist  

in schwarzer Schrift . 
 

Dieses Kreuz ist für  
1 Bewerberin oder 1 Bewerber. 
Damit wählen Sie 1 Person aus Ihrem Ort. 
 

���� Machen Sie 1 Kreuz auf der rechten Seite. 

Diese Seite ist in blauer Schrift . 
 

Dieses Kreuz ist für 1 Partei. 
Damit wählen Sie 1 Partei. 
 

Dieses Kreuz bestimmt: 
Welche Partei bekommt im Landtag  
wie viele Abgeordnete. 

 
 

2. Falten Sie den Stimm-Zettel. 
Stecken Sie den Stimm-Zettel  
in den blauen Wahl-Umschlag . 

 
Achtung : Sie dürfen den Umschlag nicht zukleben . 
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3. Unterschreiben Sie den Wahl-Schein. 

 
 

 
 
4. Dann stecken Sie diese 2 Dinge   

in den orange Wahl-Brief-Umschlag : 
 

• den blauen Wahl-Umschlag . 

• den unterschriebenen Wahl-Schein. 
 
Achtung : Kleben Sie den orange Umschlag  zu.  

 

 

 
5. Werfen Sie den orange Umschlag   

in den Brief-Kasten. 
 

Das müssen Sie bis 24. März 2011  machen. 
 
 
Oder geben Sie den orange Umschlag 
bei Ihrer Verwaltung ab. 
 
Das müssen Sie bis 25. März 2011  machen. 
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Welche Unterstützung gibt es  
für Menschen mit Behinderungen? 
 

 

Unterstützung durch Hilfs-Personen 
 

• Sie können sich im Wahl-Raum  helfen lassen. 
Sie suchen sich Ihre Hilfs-Person selbst aus. 
Sie müssen dieser Person vertrauen. 
Bringen sie die Person mit in den Wahl-Raum. 

 

Die Person darf nur das machen,  
was Sie ihr sagen. 

 
 

• Sie können sich bei der  Brief-Wahl  helfen lassen. 
Sie suchen sich Ihre Hilfs-Person selbst aus. 
Sie müssen dieser Person vertrauen. 

 

Die Person darf nur das machen,  
was Sie ihr sagen. 
 
 
Die Hilfs-Person muss Ihren Wahl-Schein  
auch unterschreiben. 
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Die Hilfs-Person kann auch das machen: 

• Die Brief-Wahl beantragen. 

• Die Wahl-Unterlagen von der Verwaltung abholen. 

 
Wichtig :  
Sie müssen das der Hilfs-Person vorher  erlauben. 
 
In schwerer Sprache nennt man das: 
eine Vollmacht  geben. 
 
Das machen Sie  
mit dem Antrag  
auf Brief-Wahl. 
 
 
 
 
 
Dafür müssen Sie 
diesen Teil  
vom Antrag  
auch noch ausfüllen: 
 
Sie müssen hier 
selbst unterschreiben. 
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Welcher Wahl-Raum hat keine Stufen oder Treppen? 
 

Sie wollen wissen: 

• In welchen Wahl-Raum kommt man mit 
Rollstuhl oder mit Geh-Hilfen gut rein? 

 

Die Verwaltung an Ihrem Wohn-Ort weiß das. 
 

Dort finden Sie zum Beispiel Infos darüber: 

• Auf der Internet-Seite Ihrer Verwaltung. 

• In der Zeitung. 
 

 

Ihr Wahl-Raum hat Stufen oder Treppen? 
 

Dann machen Sie das: 

• Sie beantragen bei Ihrer Verwaltung  
einen Wahl-Schein . 
Dann können Sie Ihren Wahl-Raum selbst aussuchen. 
Sie suchen sich ein Wahl-Raum ohne Stufen  
oder Treppen aus. 
Der Wahl-Raum muss aber in Ihrem Wahl-Kreis sein. 

• Oder Sie beantragen Brief-Wahl . 
 

 

Sie sind blind oder seh-behindert? 
 

Für blinde oder seh-behinderte Menschen gibt es  
ein Hilfs-Mittel fürs Wählen. 
Es heißt in schwerer Sprache: Stimm-Zettel-Schablone . 

Dort bekommen Sie dieses Hilfs-Mittel:  
Beim Landes-Blinden- und Sehbehinderten-Verband  
in Mainz. 
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Dieses Info-Heft in Leichter Sprache ist eine Übersetzung. 
Das Original-Faltblatt in schwerer Sprache kommt  
vom Landes-Wahl-Leiter Rheinland-Pfalz.  
 

Adresse 

  

Landes-Wahl-Leiter Rheinland-Pfalz 

Mainzer Straße 14 – 16 

56130 Bad Ems 

Telefon 
 

 

02603 – 71 4560 

E-Mail 
 

 

wahlen@statistik.rlp.de  

 
 

Dieses Info-Heft in Leichter Sprache kommt vom Netzwerk 
Gleichstellung und Selbstbestimmung e.V., Rheinland-Pfalz .  

Der Landes-Behinderten-Beauftragte von Rheinland-Pfalz 
hat das Netzwerk dabei unterstützt.  
Der Landes-Wahl-Leiter ist mit der Übersetzung einverstanden. 
 

Adresse 

  

Netzwerk Gleichstellung und Selbstbestimmung 
Rheinland-Pfalz 

Kaiserstr. 42 
55116 Mainz 

Telefon 
 

 
06131 – 5 53 01 96 

E-Mail 
 

 

info@selbstbestimmung-rlp.de 

 

 

Übersetzung :  Susanne Göbel 

Prüferinnen  Anita Kühnel, Josef Ströbl, 
und Prüfer :  Henrik Nolte von Mensch zuerst 

 Bilder :  Sonja Karle, Reinhild Kassing / Mensch zuerst  
Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Landtag Rheinland-Pfalz 
Bundesministerium des Inneren, CorelDraw, Microsoft Office 


